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Einleitung

Problemstellung

Diese Arbeit widmet sich der Thematik der Zulässigkeit der von in
Deutschland ansässigen und zugelassenen Factoringinstituten gegenüber
ihren Factoringkunden und Interessenten und deren Beratern erbrachten
Dienstleistungen (rechtliche Beratungen, Unterstützungen bei der Erarbei-
tung von Dokumenten, außergerichtliche und gerichtliche Forderungsein-
ziehung, Forderungsanmeldung in Insolvenzverfahren, Vertragsgestaltung,
Solvenzüberwachung von Debitoren, Beratungsleistungen in Absatz- und
Investitionsfragen etc.) nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)1 so-
wie kursorisch auch nach dem Steuerberatungsgesetz (StBerG)2 und setzt
sich mit den vom Gesetzgeber gesetzten Grenzen und Rechtsfolgen bei
entsprechenden Verstößen auseinander. Es wird untersucht, ob Factoring-
institute mit der Durchführung der fraglichen Beratungs- und Prüfungstä-
tigkeiten bzw. beim Einzug der dem Factoringvertrag unterliegenden For-
derungen gemäß § 3 RDG erlaubnispflichtige Rechtsdienstleistungen im
Sinne von § 2 Abs. 1 bzw. Abs. 2 RDG erbringen. Damit verbunden ist die
Frage, ob der Forderungseinzug durch Factoringinstitute, der dem Ge-
schäftsmodell immanent ist, einer Rechtsdienstleistungszulassung nach
§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RDG zwingend bedarf oder ob Factoring an sich
oder nur in bestimmten Ausprägungsformen (z.B. echtes und unechtes
Factoring) erlaubnisfrei ist oder erst gar nicht dem Geltungsbereich des
RDG unterliegt. Davon abgeleitet werden die Rechtsfolgen möglicher Ver-
stöße gegen das RDG, vor allem eines Tätigwerdens ohne Registrierung,
aber auch bei Überschreitung von Rechten der Factoringinstitute, die ih-
nen nach § 5 RDG im Zusammenhang mit ihrer Finanzdienstleistungstä-
tigkeit als Nebenleistung möglicherweise eröffnet sind, untersucht. Die in
der Praxis der Factoringinstitute zum Einsatz kommende Vielzahl von Ver-
tragstypen, die vor allem Mischformen aus den einzelnen Factoringarten
sind, werden auf ihre Rechtsfolgen bei möglichen Verstößen gegen Vor-

A

I.

1 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) v. 12.12.2007 (BGBl. I S. 2840), zuletzt geändert
durch Art. 6 d. Gesetzes v. 12.5.2017 (BGBl. I S. 1121).

2 Steuerberatungsgesetz (StBerG) i. d. F. d. Bekanntmachung v. 4.11.1975 (BGBl. I
S. 2735), zuletzt geändert durch Art. 8 d. Gesetzes v. 30.10.2017 (BGBl. I S. 3618).
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schriften des RDG, vor allem im Hinblick auf die Wirksamkeit der dem
Factoring zugrunde liegenden Forderungsabtretungen analysiert. Zentrale
Prüfkriterien werden dabei die Tatbestandsmerkmale der „fremden Ange-
legenheit“ des § 2 Abs. 1 RDG sowie der „Nebenleistung“ zum Berufs-
oder Tätigkeitsbild des § 5 Abs. 1 RDG sein. Die prima vista leicht ver-
ständlich erscheinende Regelung des § 5 RDG als Erlaubnisnorm im Sinne
des § 3 RDG versucht einen Spagat, nämlich einerseits diejenigen, die in
einem nicht spezifisch rechtsdienstleistenden Beruf tätig sind - wozu Facto-
ringinstitute zählen -, in ihrer Berufsausübung nicht unangemessen zu be-
hindern, andererseits aber den erforderlichen Schutz der Rechtssuchenden
vor unqualifiziertem Rechtsrat zu gewährleisten.3 Aufgrund ihrer Ausge-
staltung als - anders als die Vorgängerregelung des Art. 1 § 5 Rechtsbera-
tungsgesetz (RBerG)4 - nicht abschließende Aufzählung von Rechtsdienst-
leistungsbefugnissen, sondern als offener Tatbestand gibt die Vorschrift al-
lerdings Anlass für unzählige Auslegungs- und dogmatische Streitfragen.
Insbesondere aus den Reihen der Anwaltschaft gibt es immer wieder und
gab es auch schon im Gesetzgebungsverfahren Äußerungen, dass § 5 RDG
sowie die weitgehende Freistellung der unentgeltlichen Rechtsberatung
von der Erlaubnispflicht gemäß §§ 6 ff. RDG ein bedeutender Einschnitt in
das bisher geltende Anwaltsmonopol seien. Bezüglich des Einzugs von For-
derungen durch Factoringinstitute hat es in den letzten Jahren seit Inkraft-
treten des RDG im Jahr 2008 zahlreiche gerichtliche Entscheidungen im
Hinblick auf die Einordnung in das Gefüge des RDG und die sich daraus
ergebenden möglichen Rechtsfolgen - wie z.B. eine etwaige Unwirksam-
keit der dem Factoring zugrunde liegenden Abtretung der entsprechenden
Forderungen gem. § 134 BGB - gegeben. Diese Entscheidungen waren -
teils aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltungen der Factoringklau-
seln, teils im Hinblick auf unterschiedliche Begründungen - überaus un-
einheitlich und wichen zum Teil auch von Leitlinien der Gesetzesbegrün-
dung zum RDG ab. Darüber hinaus war Grund für die Beschäftigung der
Rechtsprechung mit Grundlagen des RDG auch die Entstehung neuer Ge-
schäftsmodelle auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt5, wie z.B. der Online-
Beratung oder von „Vertragsgeneratoren“, einer intelligenten Software, die

3 Vgl. BT-Drs. 16/3655, S. 51.
4 Rechtsberatungsgesetz v. 13. Dezember 1935, RGBl. I S. 1478 (außer Kraft, s. nun-

mehr RDG).
5 Im Vergleich zu den USA gibt es in Deutschland noch nicht viele innovative Ge-

schäftsmodelle. Auf die Frage, woran das liege, hat Ulrich Schellenberg, Präsident
des Deutschen Anwaltvereins, im Interview im Handelsblatt v. 23.5.2017 ausge-
führt: “Im Moment warten wir hierzulande noch ab, was die Innovationen wirk-
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dem Nutzer nach Übermittlung bestimmter einzelfallbezogener Daten
aufgrund von Algorithmen als Ergebnis eine konkrete Handlungsempfeh-
lung geben kann oder ein vorformuliertes Kündigungsschreiben, ein For-
derungsschreiben oder einen individualisierten Mietvertrag zum Down-
load bereitstellt, sowie die zunehmende Automatisierung von Arbeitsab-
läufen bei der Erbringung von Rechtsdienstleistungen durch Nutzung und
Einsatz von internet- und software- (App-) basierten Lösungen. Auch Fac-
toringinstitute nutzen diese online-basierten Instrumente vor allem zur
Durchführung ihres Forderungseinzuges und erbringen dabei und vor al-
lem im Vorfeld des Vertragsabschlusses zahlreiche Beratungsleistungen ge-
genüber Unternehmen.

Stand der Wissenschaft und Ziel der Untersuchung

Der hier untersuchte Gegenstand, die Zulässigkeit von Tätigkeiten nach
dem Rechtsdienstleistungsgesetz, ist nicht frei von Vorarbeiten; er wurde
jedenfalls u.a. für die Sanierungsberatung als Rechtsdienstleistung6 bereits
umfassender analysiert. Eine Einordnung des breiten Tätigkeitsspektrums
von Factoringinstituten, insbesondere unter Beachtung der zahlreichen in
der Praxis angewandten „Mischformen“ des Factoring, liegt jedoch bisher
nicht vor. Deren Notwendigkeit ergibt sich einerseits aus der Aktualität des
Themas, andererseits aus Sachfragen, die nach wie vor keine befriedigende
Antwort gefunden haben.

Das RDG ist nunmehr seit mehr als neun Jahren in Kraft und mit sei-
nem zentralen Begriff der Rechtsdienstleistung in § 2 Abs. 1 RDG aus heu-
tiger Sicht als durchaus praxistauglich zu bezeichnen7, zudem auch seiner
Aufgabe als Verbraucherschutzgesetz mehr als gerecht geworden.8 Unent-

II.

lich hergeben. Auf längere Sicht müssen sicher Gesetzgebung und Berufsrecht an-
gepasst werden. Es geht um Transparenzregelungen, damit der Verbraucher weiß,
wer hinter solchen Plattformen steht. Bei der klassischen Rechtsberatung durch die
Anwaltschaft haben wir zudem ein sogenanntes Fremdkapitalverbot, Wagniskapi-
talgeber für Apps können also nicht am Betrieb einer Kanzlei beteiligt werden. Un-
terhalb der Schwelle des Rechtsberatungsgesetzes haben wir allerdings schon heute
viele Fremdanbieter, die aggressiv auf den Markt drängen“.

6 Vgl. Schmitt, M. F., Sanierungsberatung als Rechtsberatung und Rechtsdienstleis-
tung – eine vergleichende Darstellung nach dem Rechtsberatungsgesetz und dem
Rechtsdienstleistungsgesetz (2010).

7 Vgl. Remmertz, F., BRAK-Mitteilungen 6/2015, S. 266.
8 Vgl. Remmertz, F., BRAK-Mitteilungen 5/2017, S. 224-225.
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behrliche Auslegungshilfe sind und bleiben dabei die Gesetzesbegründung
sowie die bisher hierzu ergangene Rechtsprechung, die in einigen Berei-
chen für mehr Klarheit und Rechtssicherheit gesorgt hat, andererseits je-
doch zu widersprüchlichen Ergebnissen kommt und teilweise nicht die Be-
sonderheiten und Usancen des Factoringgeschäftes beachtet bzw. praxis-
tauglich interpretiert. Die eigentliche Lücke, die diese Arbeit schließen
möchte, ist jedoch inhaltlicher Natur. Der Themenkomplex der Zulässig-
keit von Rechtsdienstleistungen von Factoringinstituten als Forderungsin-
haber lässt sich nämlich in drei Teilaspekte untergliedern:
– Rechtsdienstleistungen vor Abschluss des Factoringvertrages und damit

ohne Abtretung von Forderungen,
– Rechtsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Einziehung eigener

und fremder, weil nicht abgetretener, Forderungen während der Laufzeit
des Factoringvertrages und schließlich

– Rechtsdienstleistungen nach Beendigung des Factoringvertrages „im ei-
genen Interesse“ des Factors.

Die vorliegenden Untersuchungen bzw. Äußerungen in der Literatur9 und
die Rechtsprechung beschäftigen sich bisher ausschließlich mit der Zuläs-
sigkeit von Rechtsdienstleistungen gemäß § 2 Abs. 2 RDG für den Fall der
Einziehung eigener Forderungen bzw., sofern fremde Forderungen vorlie-
gen, nur mit der Inkassozulassung und mit deren Abgrenzung. Eine recht-
liche Untersuchung der umfangreichen Beratungsdienstleistungen eines
Factors vor Vertragsschluss und nach Vertragsende und zudem im Zusam-
menhang mit der Einziehung von (nicht von diesem angekauften) Forde-
rungen ist bislang hingegen nicht vorhanden, obwohl dies angesichts des
Umfangs der erbrachten Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem
Factoringvertragsverhältnis und des Schutzzwecks der Norm wichtig, ja
notwendig erscheint. Das primäre Ziel der Arbeit liegt deshalb darin, eine

9 Vgl. u.a. Brink, U./Faber, C., Das Factoring-Geschäft und das Rechtsdienstleistungs-
geschäft; Eine unendliche Geschichte?, FLF 5/2015, S. 201; Bette, K., Abtretungsfi-
nanzierungen im Lichte des Rechtsberatungsgesetzes, WM 5/2002, S. 205; Fest, T.,
Cartel Damage Claims - Zur Forderungseinziehung durch Inkassogesellschaften,
WM 15/2015, S. 705; Salmen, F. H., Inkasso: zulassungspflichtige Rechtsdienstleis-
tung!, Honorarberatung/Recht 1/2010, S. 54; Remmertz, F., Anmerkungen zum Ur-
teil des Hanseatischen OLG v. 25.2.2016, Az.: 5 U 26/12, BRAK-Mitteilungen
4/2016, S. 200-207; Remmertz, F., Anmerkungen zum Urteil des LG Hamburg
v. 18.3.2015, Az.: 315 O 82/15, BRAK-Mitteilungen 5/2015, S. 260-264; Remmertz,
F., Legal Tech - Rechtliche Beurteilung nach dem RDG, BRAK-Mitteilungen
2/2017, S. 55-61; Schmitt, M. F., Rechtsberatung durch Servicer-Gesellschaften.
Grenzen der Dienstleistungen für Non-Performing-Loans, KSI 3/2007, S. 110.
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